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1. Strategie

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich im 
Sinne eines frühzeitigen Kinderschutzes zum Ziel gesetzt, 
gemeinsam mit den Städten und Gemeinden die Eltern aller 
neugeborenen Kinder in Nordrhein-Westfalen zu unterstüt-
zen, damit den Kindern ein guter Start ins Leben und für die 
Zukunft ermöglicht wird. Ziel des Unterstützungsangebotes 
ist es, jungen Eltern Orientierung im Verwaltungsdschungel 
zu verschaffen, um somit den ersten Kontakt mit Jugend-
ämtern, Sozialbehörden etc. möglichst positiv zu gestalten. 

Einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen nutzen Unterstüt-
zungsangebote, um alle Neugeborenen in ihren Familien 
zu besuchen und so im Rahmen sozialer Frühwarnsysteme 
dort Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird. Dieses bewährte 
Prinzip ist mit dem Elternbegleitbuch aufgegriffen worden.

Mit dem Elternbegleitbuch des Landes Nordrhein-Westfalen 
ist ein Wegweiser entstanden, in dem Eltern alle wichtigen 
Informationen rund um ihr neugeborenes Kind finden:  
von der Anmeldung des Kindes nach der Geburt bis hin zu 
rechtlichen, finanziellen und gesundheitlichen Belangen 
der Eltern wie Mutterschutz, Kindergeld, Elterngeld und 
Elternzeit. Es ist sorgfältig auf die Situation junger Eltern 
ausgerichtet und vereinfacht die Arbeit der Kommunalver-
waltung, um mit jungen Eltern ins Gespräch zu kommen.
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Um das Elternbegleitbuch für die Gemeinden und Kommu-
nen möglichst attraktiv zu gestalten, ist davon abgesehen 
worden, landesseitig fertig produzierte Elternbegleitbücher 
zur Verfügung zu stellen. 

Stattdessen ist die Agentur flowconcept damit beauftragt 
worden, auf der Grundlage ihrer eigens entwickelten 
Technologie ein Internet-Serviceportal für die Kommunen 
einzurichten, mit Hilfe dessen die entwickelten Inhalte für 
das Elternbegleitbuch um individuelle Informationen aus 
den Städten und Gemeinden ergänzt werden können. 

Auf der Grundlage eines festgelegten Designs und eines  
obligatorischen Landesteiles hat jede Kommune die 
Möglichkeit, ihr eigenes Logo hinzuzufügen, den Titel des 
Produktes anzupassen sowie kommunalspezifische Infor-
mationen einzufügen. Dies schafft Identifikation mit dem 
Produkt und ermöglicht eine strategische Einbindung in 
kommunale Überlegungen.

Unter www.elternbegleitbuch.nrw.de steht seit dem  
3. November 2008 das Elternbegleitbuch zur Erstellung  
für die Kommunen zur Verfügung und stößt inzwischen 
auch bundesweit auf positive Resonanz.

2. www.elternbegleitbuch.nrw.de 
     Ein Unterstützungsangebot für Gemeinden und Kommunen

Max Mustermann



Mit einfachen Klicks kann jeder  
Anwender sein eigenes Logo auf  
den Ordner abbilden.

Für die Gemeinden und Kommunen 
stehen unterschiedliche  Vorlagen 
zur Individualisierung bereit, wie 
hier die Vorlage „Image“.

In der Vorlage „Tabelle“ kann die 
Gemeinde oder Kommune ihr indivi-
duelles Adressmaterial aufbereiten.

Max Mustermann

Max Mustermann

Max Mustermann
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3. Das Elternbegleitbuch: die Umsetzung

a. Design/Entwicklung

Noch bevor das Serviceportal aufgebaut wurde, hat flow-
concept für das Elternbegleitbuch eine Gestaltungslinie 
entwickelt sowie landesspezifische Informationen zusam-
mengestellt. 

Auf dieser Grundlage wurden Musterordner angefertigt, die 
an die politischen Spitzen von Gemeinden, Kommunen und 
Landkreisen versendet wurden, um die Akzeptanz abzufra-
gen und über das kommende Elternbegleitbuch des Landes 
zu informieren.

Durch eine telefonische Nachfassaktion wurden alle Städte 
und Kommunen noch einmal auf das Elternbegleitbuch und 
dessen Umsetzung im Online-Serviceportal hingewiesen.

Sowohl die Gestaltung als auch die Idee und die Form der 
Umsetzung sind auf positive Resonanz bei den Gemeinden 
und Kommunen gestoßen.

b. Formate

Zur Umsetzung des Elternbegleitbuches stehen den 
Kommunen zwei verschiedene Formate zur Verfügung. 
Die obligatorischen Informationen aus dem Landesteil 
sind bei beiden Formaten fester Bestandteil.

Der Ordner
Zum einen lässt sich ein variabler Ordner umsetzen, in dem 
alle wichtigen Informationen rund um das neugeborene 
Kind zusammengestellt sind. Der große Vorteil eines Ord-
ners ist, dass Eltern, die den Ordner überreicht bekommen, 
ihn als Arbeitswerkzeug nutzen und weitere Informationen 
dort einheften können. Kommunen können ihrerseits wei-
tere Broschüren, Gutscheine etc. in die Ordner einfügen. 
In der Produktion ist der Ordner kostenaufwendiger.

Die Broschüre
Zum anderen steht das Elternbegleitbuch im Broschürenfor-
mat zur Verfügung. Auch bei dieser Variante lassen sich im 
Rahmen von 20 Seiten kommunalspezifische Informationen 
vor Drucklegung in die Broschüre einfügen und gestalte-
rische Anpassung an kommunale Vorgaben vornehmen. 
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IV. Der Kinderarzt – ein wichtiger Partner Wächst mein Kind gesund heran? Diese Frage werden Sie 
sich im Verlauf der Entwicklung Ihres Kindes immer wie-
der stellen.

Ein sicherer Weg, die Entwicklung des Kindes zu verfol-
gen und zu überprüfen, ist der Gang zum Kinderarzt. Hier 
werden Früherkennungsuntersuchungen durchgeführt, 
um rechtzeitig Fehlentwicklungen zu entdecken und zu 
behandeln. Überprüft wird die körperliche, geistige und 
soziale Entwicklung. Das Kind wird gewogen, gemessen 
und gründlich untersucht. Je nach Entwicklungsphase 
werden spezielle Untersuchungen durchgeführt. Die Er-
gebnisse werden in einem Vorsorgeheft festgehalten, das 
Sie zu jedem Untersuchungstermin mitnehmen sollten. 
Sinnvoll ist auch, den Impfpass bereitzuhalten. Oft wird 
im Anschluss an die Untersuchung eine Impfung vorge-
nommen. Die Früherkennungsuntersuchungen werden 
von den Krankenkassen bezahlt. Nehmen Sie die Termine 
zu den Früherkennungsterminen bitte regelmäßig wahr. 
Werden Entwicklungsverzögerungen oder Erkrankungen 
frühzeitig erkannt, kann wesentlich mehr zu ihrer Be-
handlung getan werden. Wichtig ist auch, dass Sie dem 
Arzt oder der Ärztin auffällige Beobachtungen mitteilen. 

Folgende kostenlose Früherkennungsuntersuchungen 
gibt es:

U 1:  direkt nach der GeburtU 2:  3. – 10. LebenstagU 3:  4. – 6. LebenswocheU 4:  3. – 4. LebensmonatU 5:  6. – 7. LebensmonatU 6:  10. – 12. LebensmonatU 7:  21. – 24. LebensmonatU 7a:  34. – 36. LebensmonatU 8:  46. – 48. LebensmonatU 9 :  ca. 5 JahreJ 1:  13 – 14 Jahre

Ausführliche Informationen fi  nden Sie im Internet unter 
www.kinderaerzte-im-netz.de und www.bzga.de, oder Sie 
wenden sich direkt an einen Kinderarzt vor Ort.

V. Kinderbetreuung
Tageseinrichtung für Kinder

Jedes Kind ist anders. Jedes Kind hat unterschiedliche 
Begabungen und Bedürfnisse, das wissen Sie als Eltern 
am besten. Die Kindertageseinrichtung ist der Ort, der die 
Erziehung und Bildung in der Familie sinnvoll ergänzt und 
die kindliche Entwicklung in besonderer Weise fördert.

Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 
Zum 1. August 2008 ist das neue Kinderbildungsgesetz 
(KiBiz) in Kraft getreten. Im Zentrum des Gesetzes ste-
hen neben dem verstärkten Ausbau des Betreuungsan-
gebotes für unter Dreijährige insbesondere die frühe Bil-
dung und individuelle Förderung von Kindern und mehr 
Flexibilität für die Eltern bei der Nutzung des Angebots. 
Alle Kinder sollen gleichermaßen gefördert und in ihren 
Bildungskompetenzen gestärkt werden. Deshalb werden 
alle vierjährigen Kinder auf ihre Sprachfähigkeit getestet. 
Kinder, bei denen Sprachdefi zite erkannt werden, bekom-
men eine auf zwei Jahre angelegte, zusätzliche Sprach-
förderung. Weitere Informationen hierzu fi nden Sie unter 
www.mgffi .nrw.de

Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
Immer mehr Eltern haben den Wunsch, Familie und Be-
ruf zu vereinbaren. Aber nur wenn eine Kinderbetreuung 
vorhanden ist, können Mütter oder Väter ihren weiteren 
Berufsweg oder ihre berufl iche Weiterbildung planen. 
Jedes Kind, das mindestens drei Jahre alt ist, hat einen 
Anspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung. 
Im Kindergartenjahr 2010/2011 soll dieser Anspruch auch 
für Kinder ab zwei Jahren gelten. Um das zu erreichen, in-
vestiert Nordrhein-Westfalen mit großem Erfolg in institu-
tionelle Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder. 

Tagesmütter und Tagesväter 
Neu im Kinderbildungsgesetz ist auch eine stärkere Ver-
ankerung von Tagesmüttern und Tagesvätern. Viele El-
tern schätzen die familiennahe Form der Bildung und Er-
ziehung durch Tagesmütter und Tagesväter, ihre zeitliche 
Flexibilität und ihre besondere Bedeutung für die Kinder. 
Die Tagesmütter und Tagesväter werden im Allgemeinen 
über Fortbildungen qualifi ziert und per Gesundheitszeug-
nis, polizeiliches Führungszeugnis sowie einem Hausbe-
such überprüft. Die Kosten werden von Ihrem örtlichen 
Jugendamt einkommensabhängig ermittelt. Bei der Su-
che nach einer Tagesmutter oder einem Tagesvater hilft 
Ihr örtliches Jugendamt gerne.

Immer mehr Eltern haben den Wunsch, Familie und Be-
ruf zu vereinbaren. Aber nur wenn eine Kinderbetreuung 
vorhanden ist, können Mütter oder Väter ihren weiteren 
Berufsweg oder ihre berufl iche Weiterbildung planen. 
Jedes Kind, das mindestens drei Jahre alt ist, hat einen 
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I. Durch den „Behörden-Dschungel“
Anmeldung Ihres Kindes nach der Geburt

Die Anmeldung Ihres Kindes beim zuständigen Standes-amt übernimmt für Sie das Krankenhaus, in dem Ihr Kindgeboren worden ist. Das Krankenhaus gibt die Geburts-anzeige sowie Ihre schriftliche Erklärung über die Be-stimmung des bzw. der Vornamen an das Standesamt weiter. Dabei richtet sich die Zuständigkeit des Standes-amtes nach dem Geburtsort Ihres Kindes, nicht nach Ihrem Wohnort. Sofern keine Fragen beim Standesamt auftreten, können Sie nach Fertigstellung die Geburtsur-kunde dort abholen.

In vielen Fällen, z.B. wenn Sie nicht verheiratet oder Sie ausländischer Herkunft sind, müssen Sie persönlich noch einmal im Standesamt erscheinen und fehlende Unterla-gen nachreichen oder die Vaterschaftsanerkennung er-klären. Bei einer Hausgeburt müssen Sie Ihr Kind inner-halb einer Woche selbst beim zuständigen Standesamt anmelden. Dazu ist die von der Hebamme ausgestellte Geburtsbescheinigung vorzulegen. Für nähere Auskünf-te wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Standesamt.

Hebammenbetreuung vor und nach der Geburt

Grundsätzlich haben Sie einen Anspruch auf die Unter-stützung durch eine Hebamme Ihrer Wahl während der Schwangerschaft, der Geburt und für den Zeitraum von acht Wochen nach der Entbindung. Von Ihrer Hebamme erhalten Sie in der ersten Zeit Hilfe bei der Pfl ege und Ernährung Ihres Kindes, beim Stillen, bei sozialen und behördlichen Fragen und vieles mehr. Die Kosten für die Hebamme werden vollständig von Ihrer Krankenkasse übernommen.

Ein Verzeichnis der Hebammen an Ihrem Wohnort er-halten Sie bei Ihrer Gynäkologin oder bei Ihrem Gy-näkologen, Ihrer Geburtsklinik oder im Internet unter www.hebammensuche.de.
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Mutterschutz

Das Mutterschutzgesetz gilt für alle Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen. Als werdende Mutter genießen Sie einen besonderen Schutz sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. In dieser Zeit sind Sie von Ihrer Arbeit freigestellt, um sich auf die Geburt vorzubereiten bzw. sich nach der Geburt zu erholen und in Ruhe die er-ste Zeit mit Ihrem Kind zu verbringen.Bei Früh- und Mehr-lingsgeburten verlängert sich die Mutterschutzfrist auf zwölf Wochen nach der Entbindung. 

Während des Mutterschutzes erhalten Sie – sofern Sie in einem Arbeitsverhältnis stehen – von Ihrer Krankenkasse Mutterschaftsgeld und ggf. von Ihrem Arbeitgeber einen Arbeitgeberzuschuss. Das Mutterschaftsgeld und der Ar-beitgeberzuschuss ergeben summiert Ihr durchschnitt-liches Nettoeinkommen aus den letzten drei Kalendermo-naten.Mutterschaftsgeld und ggf. von Ihrem Arbeitgeber einen Arbeitgeberzuschuss. Das Mutterschaftsgeld und der Arbeitgeberzuschuss ergeben summiert Ihr durch-schnittliches Nettoeinkommen aus den letzten drei Ka-lendermonaten. Sofern Sie privat versichert sind, ist nicht die Krankenkasse,sondern die Mutterschaftsgeldstelle beim Bundesversicherungsamt in Bonn die richtige An-laufstelle. Im Anschluss an die Mutterschutzfrist können Sie Elternzeit beantragen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse oder – sofern Sie privat versi-chert sind – an das Bundesversicherungsamt in Bonn. 

Einen Leitfaden zum Thema Mutterschutz erhalten Sie unter www.bmfsfj.de.

Kündigungsschutz

Während der Dauer der Schwangerschaft und bis zu vier Monaten nach der Geburt darf Ihnen der Arbeitgeber nicht kündigen. Der Kündigungsschutz gilt unabhängig davon, ob Sie als Mutter nach Ablauf der Mutterschutz-frist wieder an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren oder in Elternzeit gehen wollen.Der Kündigungsschutz besteht auch während der gesamten Dauer der in Anspruch ge-nommenen Elternzeit.

Weitere Informationen zum Kündigungsschutz während und nach der Schwangerschaft fi nden Sie im Leitfaden zum Mutterschutz unter www.bmfsfj.de oder in der kostenlosen Broschüre „Kündigungsschutz“, die Sie beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Postfach 300 265, 53182 Bonn oder per E-Mail an info@bmas.bund.de bestellen können.Jahre.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse oder – sofern Sie privat versi-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse oder – sofern Sie privat versi-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse oder – sofern Sie privat versi-

Kinder	 Jugend	 Familie	 Frauen	 Senioren	 Generationen	 Integration	 Internationales

Ministerium für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 8618 - 50
info@mgffi.nrw.de
www.mgffi.nrw.de
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Kinder	 Jugend	 Familie	 Frauen	 Senioren	 Generationen	 Integration	 Internationales

Kinder	ganz	stark.
Das Elternbegleitbuch
des Landes Nordrhein-Westfalen.

www.mgffi.nrw.de
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c. Inhalt/Struktur

Der Inhalt und die Struktur des Elternbegleitbuches sind  
unabhängig vom Format vorgegeben. Eine gute Orientie-
rung wird durch ein klares Registersystem gewährleistet. 
Alle Informationen werden durch attraktiv gestaltete  
Registerblätter systematisiert.

Das Register
Das 10-teilige Register ist illustrativ gestaltet und sieht 
folgende Einteilung vor:

q	Vorwort

q	Durch den Behördendschungel

q	Wirtschaftliche Hilfen

q	Sind Sie alleinerziehend?

q	Kinderarzt – ein wichtiger Partner

q	Kinderbetreuung

q	Familienbildung und -beratung

q	Elternbriefe

q	Kommunales

q	Checklisten, Formulare & Persönliches

Innenteil Land
Alle Informationen des Landes sind auf Einzelseiten gestal-
tet und können den Registern zugeordnet werden.

Innenteil Kommune
Neben den Landesinformationen für die Eltern können die 
Gemeinden und Kommunen ihr ganz spezielles Informa-
tions-, Hilfs- und Beratungsangebot vor Ort individuell 
zusammenstellen und damit umfassende und regional 
verankerte Information anbieten.
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d. Produktion

Mit Hilfe des Serviceportals können die Kommunen auf  
der Grundlage zahlreicher Bestandteile ihr eigenes Eltern-
begleitbuch generieren, indem sie die Landesinformatio-
nen downloaden und gleichzeitig aus einer Vielzahl von 
Vorlagen wählen können, um ihre örtlichen Informationen 
individuell zusammenzustellen. Das Serviceportal leitet die 
Anwender Schritt für Schritt bis zur Fertigstellung der ausge-
wählten Vorlage durch den Inhalt des Elternbegleitbuches, 
und zwar so lange, bis das gewünschte Produkt entstanden 
ist. 

Bei der Gestaltung der Vorlagen haben die Kommunen die 
Möglichkeit, Bilder zu wechseln, Texte auszutauschen und 
Logos hinzuzufügen. 

Um die nötige Unterstützung der Kommunen bei der 
Anwendung des Portals zu gewährleisten, ist flowconcept 
im Rahmen eines Servicevertrages mit der Betreuung der 
Kommunen bei der Umsetzung des Elternbegleitbuches 
beauftragt worden. 

Die drucktechnische Produktion des Elternbegleitbuches 
obliegt den Kommunen. Alle für die Einholung von Druckan-
geboten erforderlichen Angaben, wie zum Beispiel Formate, 
Papierqualität etc., werden den Kommunen bereitgestellt.

Anmeldung Ihres Kindes nach der Geburt

Die Anmeldung Ihres Kindes beim zuständigen Stan-
desamt übernimmt für Sie das Krankenhaus, in dem 
Ihr Kind geboren worden ist. Das Krankenhaus gibt die 
Geburtsanzeige sowie Ihre schriftliche Erklärung über 
die Bestimmung des bzw. der Vornamen an das Stan-
desamt weiter. Dabei richtet sich die Zuständigkeit 
des Standesamtes nach dem Geburtsort Ihres Kindes, 
nicht nach Ihrem Wohnort.

Sofern keine Fragen beim Standesamt auftreten, kön-
nen Sie nach Fertigstellung die Geburtsurkunde dort 
abholen. 

In vielen Fällen, z.B. wenn Sie nicht verheiratet oder Sie 
ausländischer Herkunft sind, müssen Sie persönlich 
noch einmal im Standesamt erscheinen und fehlende 
Unterlagen nachreichen oder die Vaterschaftsanerken-
nung erklären. 

Bei einer Hausgeburt müssen Sie Ihr Kind innerhalb 
einer Woche selbst beim zuständigen Standesamt an-
melden. Dazu ist die von der Hebamme ausgestellte 
Geburtsbescheinigung vorzulegen.

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihr zu-
ständiges Standesamt.

Hebammenbetreuung vor und nach der 
Geburt

Grundsätzlich haben Sie einen Anspruch auf die Un-
terstützung durch eine Hebamme Ihrer Wahl während 
der Schwangerschaft, der Geburt und für den Zeit-
raum von acht Wochen nach der Entbindung.

Von Ihrer Hebamme erhalten Sie in der ersten Zeit 
Hilfe bei der Pfl ege und Ernährung Ihres Kindes, beim 
Stillen, bei sozialen und behördlichen Fragen und 
vieles mehr.

Die Kosten für die Hebamme werden vollständig von 
Ihrer Krankenkasse übernommen.

Ein Verzeichnis der Hebammen an Ihrem Wohnort 
erhalten Sie bei Ihrer Gynäkologin oder bei Ihrem 
Gynäkologen, Ihrer Geburtsklinik oder im Internet 
unter www.hebammensuche.de.

Mutterschutz 

Das Mutterschutzgesetz gilt für alle Frauen, die in 
einem Arbeitsverhältnis stehen.

Als werdende Mutter genießen Sie einen besonderen 
Schutz sechs Wochen vor und acht Wochen nach der 
Geburt. In dieser Zeit sind Sie von Ihrer Arbeit freige-
stellt, um sich auf die Geburt vorzubereiten bzw. sich 
nach der Geburt zu erholen und in Ruhe die erste Zeit 
mit Ihrem Kind zu verbringen.

Bei Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert sich 
die Mutterschutzfrist auf zwölf Wochen nach der Ent-
bindung.

Während des Mutterschutzes erhalten Sie – sofern Sie in 
einem Arbeitsverhältnis stehen – von Ihrer Krankenkas-
se Mutterschaftsgeld und ggf. von Ihrem Arbeitgeber 
einen Arbeitgeberzuschuss. Das Mutterschaftsgeld und 
der Arbeitgeberzuschuss ergeben summiert Ihr durch-
schnittliches Nettoeinkommen aus den letzten drei Ka-
lendermonaten.

Durch den „Behörden-Dschungel“Durch den „Behörden-Dschungel“

Kindergeld

Anspruch auf Kindergeld haben alle Eltern, die in der 
Bundesrepublik Deutschland ihren Hauptwohnsitz 
haben.

Für die ersten drei Kinder erhalten Sie als Eltern jeweils 
154 € monatlich, ab dem vierten Kind erhöht sich die-
ser Betrag auf 179 €.

Ausgezahlt wird das Kindergeld an den Elternteil, bei 
dem das Kind lebt. Lebt das Kind mit beiden Eltern-
teilen zusammen, können Sie bestimmen, welcher El-
ternteil das Kindergeld erhalten soll.

Das Kindergeld wird grundsätzlich bis zum 18. Lebens-
jahr des Kindes gezahlt. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann das Kindergeld auch bis zum 25. Lebens-
jahr des Kindes gezahlt werden.

Zu beantragen ist das Kindergeld bei der örtlich zu-
ständigen Familienkasse der Bundesagentur für Ar-
beit. Sofern Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt 
sind, beantragen Sie das Kindergeld bei der Personal-
stelle Ihres Dienstherrn.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.arbeitsagentur.de, bei Ihrer zuständigen 
Familienkasse oder – sofern Sie im öffentlichen 
Dienst tätig sind – bei Ihrem Dienstherrn.

Kinderzuschlag

Zum 01. Januar 2005 hat die Bundesregierung den 
Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien 
eingeführt.

Einen Kinderzuschlag können Sie bei der örtlich zu-
ständigen Familienkasse der Bundesagentur für Ar-
beit beantragen, wenn Sie zwar Ihren eigenen Unter-
halt, nicht aber den Ihrer Kinder sicherstellen können. 

Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt bis zu 140 € 
pro Kind und wird längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres des Kindes gezahlt.

Weitere Informationen sowie einen „Kinderzuschlags-
rechner“ fi nden Sie unter www.bmfsfj.de oder bei Ih-
rer zuständigen Familienkasse.

Elterngeld

Sofern sich ein Elternteil Zeit für die Betreuung ihres 
neugeborenen Kindes nimmt und in Elternzeit geht, 
haben sie Anspruch auf Zahlung von Elterngeld.

Das Elterngeld gilt für alle Geburten ab 01.01.2007 
und löst das bisherige Erziehungsgeld ab.

Das Elterngeld ersetzt 67 % des bisherigen Netto-
erwerbseinkommen, höchstens jedoch 1.800 € und 
mindestens 300 € – auch für Nichterwerbstätige. 

Gezahlt wird das Elterngeld bis zu 14 Monate nach der 
Geburt. Diese Zeit können Sie sich als Eltern frei unter-
einander aufteilen. Ein Elternteil allein kann jedoch nur 
maximal zwölf Monate der Zeit in Anspruch nehmen. 
Eine Ausnahme gilt – unter weiteren Voraussetzungen 
– für Alleinerziehende.

Acht Wochen Mutterschaftsgeld einschließlich Ar-
beitgeberzuschuss werden jedoch auf zwei Monate 
der Elterngeldleistung für die Mutter angerechnet, da 
beide Leistungen den gleichen Zweck verfolgen. Der 

Wirtschaftliche Hilfen

Wenn Sie Ihr Kind alleine groß ziehen, haben Sie sicher 
in jeder Hinsicht alle Hände voll zu tun. Hinzu kommt 
möglicherweise eine dauernde Geldknappheit, da sich 
(Vollzeit-)Arbeit und Kindererziehung für Sie als allein 
stehenden Elternteil besonders schwer vereinbaren 
lassen. Um so wichtiger ist es, dass Sie mögliche wirt-
schaftliche Hilfen und unterstützende und beratende 
Anlaufstellen kennen. 

Hilfe in allen Fragen des täglichen Lebens eines allein-
erziehenden Elternteils bekommen Sie bei den lokalen 
Beratungsstellen für Alleinerziehende. Die Adressen 
erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Jugendamt. Eini-
ge Informationen erhalten Sie auch im Internet unter 
www.familienratgeber-nrw.de.

Sofern Sie keinen oder nicht den Ihnen zustehenden 
Unterhalt vom Vater bzw. von der Mutter Ihres Kindes 
erhalten, bietet Ihnen das Jugendamt vor Ort folgende 
Hilfen an:

Unterhaltsvorschuss

Sofern Sie alleinerziehend sind und vom anderen El-
ternteil keine bzw. unter dem festgesetzten Regelbe-
darf liegende Unterhaltszahlungen erhalten, können 
Sie bei Ihrem zuständigen Jugendamt Unterhaltsvor-
schuss beantragen.

Unterhaltsvorschuss wird für Kinder bis zum zwölf-
ten Lebensjahr für maximal 72 Monate (sechs Jahre) 
geleistet. Das Kind muss im Bundesgebiet bei einem 
Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder 
von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebend ist.

Sind Sie alleinerziehend?

Die Höhe des Unterhaltsvorschusses orientiert sich 
am gesetzlichen Mindestunterhalt und beträgt seit 
dem 01.01.2008 für Kinder bis sechs Jahre 125 € und 
für Kinder bis zwölf Jahre 168 €.

Weitere Auskünfte zur Zahlung von Unterhaltsvor-
schuss erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Jugendamt 
vor Ort oder unter www.bmfsfj.de.

Beistandschaft

Die Einrichtung einer Beistandschaft ist ein kosten-
loses Hilfsangebot Ihres zuständigen Jugendamtes.

Eine Beistandschaft hat insbesondere die Aufgaben, 
die Vaterschaft Ihres Kindes festzustellen oder/und 
die Unterhaltsansprüche Ihres Kindes geltend zu ma-
chen.

Eingerichtet werden kann die Beistandschaft mit 
schriftlichem Antrag von dem Elternteil, mit dem das 
Kind in einer Haushaltsgemeinschaft lebt und kann je-
derzeit schriftlich durch den antragstellenden Eltern-
teil beendet werden.
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Hamm

Ahlen

Selm

Coesfeld

Lemgo

Kreis Lippe

Märkischer Kreis

Iserlohn

Soest

Herscheid

Laer

Datteln

Herne

Gummersbach
Neunkirchen

Oberbergischer Kreis

Wipperfürth

Leverkusen

Bergheim Lohmar

Mettmann

Kempen

Hückelhoven

Kreis Wesel

Rheurdt

Monheim

Willich

Mönchengladbach

Aachen Düren

Geilenkirchen

4. Das Elternbegleitbuch: Umsetzungen in den Gemeinden, 
     Kommunen und Landkreisen

In allen fünf Regierungsbezirken haben sich Gemeinden, 
Kommunen und Landkreise für eine Umsetzung entschie-
den, so dass bereits jetzt eine gute regionale Abdeckung 
gewährleistet ist. 

Das Elternbegleitbuch, die spezielle Form der Umsetzung 
sowie die logistische Lösung ermöglichen auf einfache Wei-
se eine flächendeckende Bereitstellung von Informationen.

Welche Gemeinden, Kommunen und Landkreise derzeit 
über das Elternbegleitbuch des Landes Nordrhein-Westfa-
len verfügen, zeigt die Karte.

In über 30 Gemeinden, Kommunen und Landkreisen des 
Landes Nordrhein-Westfalen ist das Elternbegleitbuch seit 
November 2008 produziert worden. Dort wird es als Instru-
ment der täglichen Arbeit des Jugendamtes in Bezug auf 
Neugeborene und junge Eltern eingesetzt.

Emsdetten

Elsdorf



Stadt Kempen

Stadt Gummersbach

Stadt Neunkirchen
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5. Resonanz

Seit dem Start des Serviceportals im November 2008 haben 
sich fast 500 Mitarbeiter aus Gemeinden, Kommunen und 
Landkreise registriert. Dies zeigt, dass die Musterordner 
und die Konzeption als solche auf großes Interesse gesto-
ßen sind.

Da der Umsetzung des Elternbegleitbuches des Landes 
Nordrhein-Westfalen auf kommunaler Ebene politische  
Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse vorausgehen  
müssen, lässt sich ein Umsetzungserfolg erst sukzessive 
abbilden. Inzwischen haben fast 300 Gemeinden, Kommu-
nen und Landkreise das Elternbegleitbuch umgesetzt bzw. 
erste Schritte zur Umsetzung eingeleitet. 

Das Ergebnis einer Umfrage unter den im Serviceportal 
registrierten Kommunen hat hervorgebracht, dass die 
Fortführung des Angebots von der Mehrheit der Kommunen 
befürwortet und gewünscht wird.

Auch aus Kommunen anderer Bundesländer werden immer 
wieder Anfragen zur Übernahme des Konzepts gestellt.  
Dies ist bislang nicht ermöglicht worden, zeigt aber die 
Reichweite und die Attraktivität des Angebots.



6. Agentur 

flowconcept ist eine Agentur, deren Erfolg auf ganzheit-
lichem unternehmerischen und sozialen Denken beruht:  
Seit Agenturgründung im Jahr 1997 bewährt sich das Kon-
zept, den Menschen – ob Kunde, Partner oder Mitarbeiter 
– in den Mittelpunkt zu stellen. Respekt vor der Individua-
lität der Mitmenschen, aber auch vor dem wirtschaftlichen 
Erfolg sind die Grundlagen für ein stetiges Wachstum von 
flowconcept. 

Ein erfolgreiches Kommunikationskonzept funktioniert nur 
dann und zeigt Wirkung, wenn es verstanden und gelebt 
wird. flowconcept schöpft die breite Palette der kreativen 
und technischen Möglichkeiten aus und bündelt sie im 
Rahmen einer zielgerichteten Strategie, die in eine solide 
und wirtschaftlich leistungsfähige Umsetzung mündet. 

Die agentureigenen und auf den jeweiligen Kunden 
individuell abgestimmten Kompetenzteams ermöglichen 
ein flexibles, passgenaues und professionelles Arbeiten –  
Teams aus Spezialisten und Querdenkern, die konstruktiv 
und schnell entwickeln, planen und umsetzen. Hier kommt 
das gesamte Leistungsspektrum zum Einsatz, das flowcon-
cept im Gegensatz zu vielen anderen, rein Print-, Web- oder 
TV-orientierten Agenturen, abdeckt: Die Konzepte sprengen 
die Grenzen der klassischen Werbung! 

Unser Leistungsspektrum ist genauso breit gefächert und 
facettenreich wie unsere Kunden. Wir entwickeln Kommu-
nikationskampagnen und Corporate Designs, Informati-
onsportale und individuell auf den Kunden abgestimmte 
Brand-Management-Systeme oder Veranstaltungskonzepte 
für Partner aus vielen Bereichen. Banken, Dienstleister und 
Industrieunternehmen zählen ebenso zu unseren Kunden 
wie Kommunen, Ministerien oder soziale Einrichtungen.

Die entwickelten Ideen und Konzepte setzen wir mit Hilfe 
versierter Projekt- und Eventmanager, Grafik- und Web-De-
signer, Fotografen und Textern um. Vom Erstkontakt bis zum 
erfolgreichen Abschluss wird ein Projekt in allen Bereichen
direkt betreut. Dass wir damit einen hohen Qualitätsstan-
dard erzielen, zeigt die Tatsache, dass wir viele unserer 
Kunden bereits seit Jahren begleiten und damit gemeinsam 
erfolgreich sind. Kompetente Beratung, der persönliche 
Kontakt und eine qualitativ hochwertige und verlässliche 
Umsetzung stehen für uns im Vordergrund. 

An unseren zwei Standorten in München und Detmold 
stützen wir uns auf ein 20-köpfiges Team. Seit 2010 sind wir 
ebenfalls mit einem Büro in Düsseldorf vertreten. Dabei ist 
es selbstverständlich, dass wir technisch sehr gut ausge-
stattet sind. Im grafischen Bereich arbeiten wir mit Apple-
Hardware der neuesten Generation und nutzen für die 
Gestaltung die aktuelle Adobe-Software.



flowconcept
Agentur für Kommunikation GmbH
Am Rain 2
82041 Oberhaching 

t 	 089 63 89 31-0
f 	 089 63 89 31-10

info@flowconcept.de

Bad Meinberger Straße 1
32760 Detmold 

t 	 05231 458 40-20
f 	 05231 458 40-10

www.flowconcept.de


